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Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 

DIE LINKE 

Einsetzung des städtischen Ausschusses für Petitionen und 
Bürgerbeteiligung 

Die Stadtbürgerschaft setzt gemäß § 4 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Behandlung von Petitionen durch die Bremische Bürgerschaft einen 
städtischen Petitionsausschuss ein. 

Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 

Vorbereitung der Beschlussfassung der Stadtbürgerschaft über die 
Behandlung von Petitionen auf Grundlage des Gesetzes über die 
Behandlung von Petitionen durch die Bremische Bürgerschaft. 

Der Ausschuss hat darüber hinaus folgende Aufgaben: 

1. Die Förderung der Bürgerbeteiligung in Bremen als aktive Bürgerstadt. 
Dazu wird ein Prozess zur Entwicklung von Strategien zur Bürger-
beteiligung angestoßen. Dieser Prozess soll unter Beteiligung der 
Politik, Verwaltung, Expert:innen und Bürger:innen erfolgen. 

2. Die Förderung, Koordinierung und Begleitung von Maßnahmen zur 
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Engagement 
fördernden Organisationen. 

Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern und elf stellvertretenden 
Mitgliedern. 

Mustafa Güngör und Fraktion der SPD 

Björn Fecker und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Sofia Leonidakis, Nelson Janßen und Fraktion DIE LINKE 
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